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Zustimmungserklärung des Grundstückseigentümers zum Netzanschlussvertrag 
 
Gemäß § 2 Niederspannungsanschlussverordnung (NAV) und der Niederdruckanschlussverordnung (NDAV) 
vom 01.11.2006 (BGBl. I 2006, S. 2477), einsehbar unter www.infra-fuerth.de haben Anschlussnehmer, die 
nicht Grundstückseigentümer oder Erbbauberechtigte sind, die schriftliche Zustimmung des Grundstückseigen-
tümers zur Herstellung und Änderung des Netzanschlusses unter Anerkennung der für den Anschlussnehmer 
und den Grundstückseigentümer bzw. Erbbauberechtigten damit verbundenen Verpflichtungen beizubringen. 
Diese Zustimmungserklärung ist erforderlich, um bei einem Auseinanderfallen in der Person des Anschluss-
nehmers und des Eigentümers der elektrischen Anlage bzw. Gasanlage dem Netzbetreiber die Ausübung sei-
ner Rechte und Pflichten insbesondere bei der Herstellung, Änderung und Aufrechterhaltung des weiteren Be-
triebes des Netzanschlusses auch gegenüber dem Eigentümer/Erbbauberechtigten zu ermöglichen. Mit der 
Zustimmungserklärung wird der Grundstückseigentümer bzw. der Erbbauberechtigte nicht Schuldner der aus 
dem Netzanschlussverhältnis resultierenden Kosten. 
 

Der  Grundstückseigentümer  Erbbauberechtigte (bitte ankreuzen) 
 
 
Name, Vorname bzw. Firma 

 
folgender Anschlussstelle: 
 
  

Straße, Hausnummer, PLZ, Ort 
 
 

Gemarkung, Flurstück, Flurnummer 

 
stimmt dem Abschluss des Netzanschlussvertrages zwischen Anschlussnehmer  
 
 
 
Name, Vorname des Anschlussnehmers 

 
und der infra fürth gmbh für obige Anschlussstelle zu. 
 
 

Datum und Unterschrift Grundstückseigentümer/Erbbauberechtigter 

infra fürth gmbh Sie erreichen uns mit den Geschäftsführer: Gerichtsstand und Bankverbindungen: 
Leyher Straße 69, 90763 Fürth öffentlichen Verkehrsmitteln: Dr. Hans Partheimüller Erfüllungsort Sparkasse Fürth 
Kundenberatung: U1: Haltestelle Stadtgrenze Vorsitzender des Aufsichtsrates: Fürth/Bayern (BLZ 762 500 00)  
(01802) 9704-222 Linie 177: Haltestelle infra Oberbürgermeister Amtsgericht Fürth Kto.-Nr. 9 999 954 
Störungsannahme: Linie 39: Haltestelle Richard-Wagner-Straße Dr. Thomas Jung HRB 7561  
(01802) 9704-555     
Internet www.infra-fuerth.de   Steuernummer: 218/118/21001 USt-IdNr.: DE 210745560  


